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Pflegeausbildung

Allgemein

Im Rahmen der Einführung des 

Pflegeberufegesetzes (PflBG) zum 01.01.2020 in 

Verbindung mit der dazugehörigen 

Finanzierungsverordnung wurde die Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland mit der 

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabe der 

„zuständigen Stelle nach dem PflBG“ für den 

Freistaat Sachsen betraut. 
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Pflegeausbildung

Allgemein

Seit 2020 werden die bisher getrennten Ausbildungen für Gesundheits- und Krankenpflege, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege zu einer generalistischen 

Pflegeausbildung mit dem einheitlichen Berufsabschluss der Pflegefachfrau, -mann 

zusammengeführt und über ein Umlagesystem refinanziert

Ziel der Pflegeberufereform war bzw. ist es, allen Menschen, die sich für den Pflegeberuf 

interessieren, eine hochwertige und zeitgemäße Ausbildung anzubieten, die den breiten beruflichen 

Einsatzmöglichkeiten und den Entwicklungen in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen 

Rechnung trägt.
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Pflegeausbildung

Pflegestudiumstärkungsgesetz

• Zum 01. Januar 2024 erfolgte eine Novellierung des Pflegeberufegesetz durch das 

Pflegestudiumstärkungsgesetz, wonach seit o.g. Datum auch das Pflegestudium in ein duales 

Studium mit Ausbildungsvertrag transformiert wurde. 

• Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit für die Arbeitgeber, ihre Ausbildungskosten für 

Studierende durch den Ausbildungsfonds refinanzieren zu können. 
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Pflegeausbildung

allgemeines zur Finanzierung

• Sie erfolgt einheitlich über Landesfonds mittels eines Umlageverfahren durch Heranziehung 

von ausbildenden und nicht ausbildenden Einrichtungen gleichermaßen.

• Die ausbildenden Einrichtungen und Pflegeschulen erhalten aus dem Pflegeausbildungsfonds 

die Ausbildungskosten einschließlich der Praxisanleitung erstattet bzw. eine Schulpauschale.

• Damit entfällt auch das bislang an den privaten Pflegeschulen übliche Schulgeld.

• Gemäß § 28 Abs. 2 PflBG sind die anfallenden Umlagebeträge bei ambulanten und stationären 

Einrichtungen in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen berücksichtigungsfähig.
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SAFP

Entwicklung der Ausbildungspauschalen
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SAFP

Umlagesystem auf Landesebene

Pflegeschulen

Ambulante

Pflegeeinrichtungen

Stationäre

Pflegeeinrichtungen

Soziale 

Pflegeversicherungen

Freistaat Sachsen

Krankenhäuser

Träger der praktischen Ausbildung

Pflegeeinrichtungen Krankenhäuser

Einzahlung

Auszahlung

SAFP
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SAFP

Umlagesystem - prozentuale Verteilung der 

benötigten Finanzierungsmittel

57,238%

30,2174%
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3,6%

Krankenhäuser

ambulante und stationäre
Einrichtungen

Freistaat Sachsen

soziale und private
Pflegeversicherungen
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SAFP

Übersicht Gesamtfinanzierungsbedarf 2026
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Haushaltsjahr

2026
Berechnung Gesamtfinanzierungsbedarf 2027
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Abrechnungsmeldungen 

Festsetzungsjahr 

2027
Planungsmeldungen
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SAFP
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SAFP

Zeitschiene

1 2 3 4

Planungs-

meldungen

• Meldung Ermittlung 

Ausgleichszuweisung

• Meldung Ermittlung 

Umlagebeträge

Abrechnungs-

meldungen

• Abrechnung 

Ausgleichszuweisung

 

• Abrechnung 

Umlagebeträge

Berechnung 

Gesamt-

finanzierungsbedarf

• Aus den 

zugrundeliegenden 

Daten wird die Höhe 

des 

Gesamtfinanzierungs- 

bedarfs ermittelt

Festsetzung 

Umlagebeiträge

• Alle umlagepflichtige 

Pflegeeinrichtungen 

und Krankenhäusern 

erhalten ihre 

Umlagebescheide.

15.06. 30.06. 31.10.

Planung Abrechnung Veröffentlichung 

31.10. – 15.12.

Bescheidversand
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SAFP

zuständige Stelle 
Pflegfachassistenzgesetz für 
den Freistaat Sachsen
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SAFP

Pflegefachassistenzgesetz (PflFAssG)

Im Bundesgesetzblatt 2025, Nr. 259, ausgegeben am 31. Oktober 2025, wurde das am 28. Oktober 

2025 vom Bundestag beschlossene Gesetz über die Einführung einer bundeseinheitlichen 

Pflegefachassistenzausbildung (PflAssG) verkündet. 

Damit hat der Bundesgesetzgeber einen weiteren Gesundheitsberuf in der Pflege geschaffen, der die 

derzeit 27 verschiedenen Bildungsgänge auf dem Niveau eines Pflegehelfers ersetzt. Die Vorschriften 

zur Finanzierung traten am 01. Januar 2026 in Kraft, während die Regelungen zur Ausbildung zum 01. 

Januar 2027 in Kraft treten werden. Im April 2026 stimmte der Vorstand der Deutschen 

Rentenversicherung Mitteldeutschland zu, die Umsetzung des Gesetzes beim SAFP zu verankern. 

Die Umsetzung der Finanzierung der Pflegefachassistenzausbildung erfolgt über das 

Meldeportal des SAFP analog der Pflegefachkräfteausbildung. 
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Pflegefachassistenzausbildung – allgemeine 

Informationen

Das Gesetz sieht die Einführung einer generalistischen Pflegefachassistenzausbildung vor, welche zur 

Berufsbezeichnung "Pflegefachassistentin", "Pflegefachassistent" oder "Pflegefachassistenzperson" 

berechtigt.

 Die neue Ausbildung ersetzt die bisherigen 27 unterschiedlichen Landesregelungen.

 Die Ausbildung ist generalistisch ausgerichtet und umfasst Pflichteinsätze in den zentralen

 Versorgungsbereichen stationäre Langzeitpflege, ambulante Langzeitpflege sowie stationäre

  Akutpflege. 

 Befähigung zur selbständigen Durchführung von Pflegemaßnahmen in nicht komplexen

 Pflegesituationen sowie für die Mitwirkung an Pflegemaßnahmen in komplexen Pflegesituationen. 

 Start der Ausbildung: im Jahr 2027 
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Pflegefachassistenzausbildung – allgemeine 

Informationen

Die neue Ausbildung sorgt nicht nur für ein einheitliches Berufsprofil, sondern verbessert auch 

ganz konkret die Situation der Auszubildenden:

• Die Ausbildung ist generalistisch ausgerichtet, mithin können ausgebildete Pflegefachassistenzkräfte 

künftig bundesweit in allen Bereichen der Pflege arbeiten – vom Krankenhaus über die Altenpflege bis hin 

zur ambulanten Versorgung

• alle Auszubildenden erhalten erstmals durchgehend eine angemessene Vergütung

• Ausbildung dauert in Vollzeit in der Regel 18 Monate und in Teilzeit höchstens 36 Monate

• für Personen mit Pflegeerfahrung bestehen die Möglichkeiten, die Ausbildungszeit zu verkürzen 

     (§ 11 PflAssG)

• Voraussetzung ist in der Regel ein Hauptschulabschluss – in Ausnahmefällen können auch Personen 

ohne Schulabschluss starten (Einzelheiten regelt §10 PflFAssG)
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Verkürzungstatbestände gemäß § 11 Abs. 1 PflFAssG

o Gemäß§ 11 Abs. 1 kann die zuständige Behörde auf Antrag der auszubildenden Person 

auf bis zu ein Drittel der Dauer einer Ausbildung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 anrechnen:

o eine andere erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossene Teile 

einer Ausbildung, jeweils im Umfang ihrer Gleichwertigkeit,

o eine mindestens 18 Monate dauernde praktische Vollzeittätigkeit in der Pflege oder in 

insgesamt dem gleichen zeitlichen Umfang eine praktische Teilzeittätigkeit in der Pflege 

insofern der Nachweis vorliegt, dass das Ende der Vollzeit- oder der Teilzeittätigkeit bei 

Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt, oder

o anderweitig erworbene Kompetenzen (Kompetenzfeststellungsverfahren)
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Vorbereitungskurs - schulische Ausbildung mit 320 Stunden

Die Voraussetzungen für den Verkürzungstatbestand sind im §11 Abs. 2 PflFAssG geregelt:

Die zuständige Behörde kann auf Antrag der auszubildenden Person, bei Vorliegen einer sachlich 

begründeten positiven Prognose der Pflegeschule hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses der 

Pflegefachassistenzausbildung mit Bestehen der staatlichen Abschlussprüfung durch die antragstellende 

Person, die Dauer der praktischen Pflegefachassistenzausbildung durch Anrechnung um den vollen 

Umfang und die Dauer des theoretischen und praktischen Unterrichts auf 320 Stunden verkürzen 

(Vorbereitungskurs), wenn

 eine Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz erst nach der Hälfte der Ausbildungsdauer 

abgebrochen wurde und der Nachweis vorliegt, dass der Abbruch der Ausbildung bei 

Antragstellung nicht länger als 36 Monate zurückliegt, oder

 

 eine mindestens 36 Monate dauernde praktische Vollzeittätigkeit in der Pflege in einer oder 

mehreren Einrichtungen oder in insgesamt dem gleichen zeitlichen Umfang eine praktische 

Teilzeittätigkeit in der Pflege in einer oder mehreren Einrichtungen und der Nachweis vorliegen, 

dass das Ende der Vollzeit- oder der Teilzeittätigkeit nicht länger als 36 Monate zurückliegt.

 Auf den Vorbereitungskurs nach Satz 1 finden die den Träger der praktischen Ausbildung, den 

Ausbildungsvertrag und die Ausbildungsvergütung betreffenden Vorschriften keine Anwendung.
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SAFP

Finanzierung nach dem PflFAssG

Die Finanzierung erfolgt nach dem Modell des Pflegeberufegesetzes. Im Freistaat Sachsen 

wird ein Gesamtfinanzierungsbedarf für das Jahr 2027 berechnet.

Deshalb wurden die Planungsmasken im Meldeportals des SAFP um die Ausbildungen 

Pflegefachassistenzkräfte und Pflegestudenten erweitert.

Sie können nunmehr alle 

Berufsfelder beplanen: 

Pflegefachassistenzkräfte

Pflegefachkräfte

Pflegestudenten
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SAFP 

Planungsmeldung - Ausgleichszuweisung 

Hinweis: Über die Ja/Nein Felder im oberen Teil der Abbildung kann jede Einrichtung angeben, welche Ausbildungsform in der 
Einrichtung beplant werden soll.
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Träger der praktischen Ausbildung

- Tarifvertrag ja/nein

- Voraussichtliche 

Ausbildungsvergütung 

- Arbeitgeberbruttovergütung

- Anzahl der voraussichtlichen 

Ausbildungsbeginne zum 01.03.27 

und 01.09.27 getrennt nach dem 

jeweiligen Berufsbild

Pflegeschulen

- Voraussichtliche Anzahl an Schüler 

nach dem PflBG und dem PflFAssG 

zum 01.03.27 und 01.09.27

- Voraussichtliche Anzahl an Schülern 

320 h Kurse
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SAFP 

Planungsmeldung - Ausgleichszuweisung 

Prognose

Die Finanzierung erfolgt 

nach dem Modell des 

Pflegeberufegesetzes. 

Dies bedeutet, dass der 

SAFP zum 15.06.2026 

weitere Planungsangaben 

von Ihnen benötigt:

15.6. Bedarfsmeldung 

Alle ausbildenden 

Einrichtungen- d.h. die Träger 

der praktischen Ausbildung 

sowie 

alle Pflegeschulen geben ihre 

geplanten neuen Ausbildungs-

verhältnisse nach dem 

PflBG und dem PflFAssG an.

Erforderliche Angaben



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.

22

SAFP 

Planungsmeldung - Ausgleichszuweisung 
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Angaben zur Berechnung der Ausgleichszuweisung

Angabe: Jährliche Ausbildungsvergütung und Jahresarbeitgeberbruttobetrag für 2 Ausbildungsjahre

Frage:  Wie hoch ist die angemessenen Ausbildungsvergütung für die zukünftigen Pflegefachassistenten/innen 

Mangels Regelung im TVAöD übergangsweise analoge Anwendung des TVA-L Pflege (Tarifeinigung vom 14. Februar 2026) 

Auszubildende nach dem Pflegefachassistenzgesetz in den Geltungsbereich des TVA-L Pflege einbezogen, monatliches 

Ausbildungsentgelt entspricht dem Entgelt nach § 8 Abs. 1 TVA-L BBiG 

Hinweise: 

• Die jährliche Ausbildungsvergütung sowie der jährliche Arbeitgeberbruttobetrag eines Auszubildenden ist als Jahreswert für 

eine Vollzeitstelle anzugeben. Die anteilige Berechnung erfolgt durch die zuständige Stelle.

• Die Ausbildungsvergütung wird im Rahmen der Angemessenheit ohne Wertschöpfungsanteil berücksichtigt

Sie erhalten zu der Thematik - angemessene Ausbildungsvergütung- in den kommenden Tagen eine Information.

 

 
Bitte planen Sie realistisch. Nicht untersetzte Budgets werden nicht ausgezahlt.
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SAFP

Planungsmeldung – Umlagebeträge

Prognose

Prognosemeldungen

zum 15.06.26 für das 

folgende 

Finanzierungsjahr

15.6. Umlagelast

Alle ambulanten und  

stationären 

Einrichtungen melden 

ihre Leistungsdaten 

zur Berechnung der 

Umlagelast für das 

kommende  

Finanzierungsjahr. 

Erforderliche Angaben

Ambulant

- Anzahl VZÄ nach dem PflBG und 

PflFAssG zum 15.12. des Vorjahres

- davon Anzahl der VZÄ der Pflegefachkräfte 

nach SGB XI zum 15.12. des Vorjahres

- Anzahl der abgerechneten Punkte nach 

SGB XI des Vorjahres

Stationär

- Anzahl VZÄ nach dem PflBG und 

PflFAssG zum 15.12. des Vorjahres

- Anzahl der aktuellen Gesamtpflegeplätze 

zur Ermittlung der Belegungstage

- Auslastungsgrad
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65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP 

Planungsmeldung - Umlagebeträge



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Planungsmeldung – Umlagebeträge 



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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Umlagemeldung: Anzahl Vollzeitäquivalente

Angabe:  Anzahl der Vollzeitäquivalente der beschäftigten und eingesetzten Pflegefachkräfte

  und Pflegefachassistenzkräfte (§12 Abs. 1 PflAFinV)

Frage:  Welche Mitarbeiter sind hier bei den Pflegefachassistenzkräften zu betrachten?

Achtung: Im Meldeportal wird ein Wert von Ihnen abgefragt 

  (Anzahl Pflegefachkräfte + Anzahl Pflegefachassistenzkräfte)

Pflegefachassistenzkräfte im Sinne der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) sind 

diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Erlaubnis nach§ 1 Pflegefachassistenzgesetz 

(PflFAssG) führen oder eine nach landesrechtlichen Vorschriften mit der Dauer von mindestens einem Jahr 

geregelte Helfer- oder Assistenzausbildung in der Pflege erfolgreich abgeschlossen haben, deren Erlaubnis 

nach § 50 PflFAssG fortgilt. 

D.h. alle bisherigen landesrechtlich geregelten Ausbildungen in der Pflegehilfe/-assistenz und die 

dazugehörigen verschiedenen 27 Berufsbezeichnungen der Bundesländer (Tabelle ist im Meldeportal unter Anleitungen 

veröffentlicht).

 



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Planungsmeldung – Umlagebeträge ambulant



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Planungsmeldung – Umlagebeträge stationär



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.

Mastertitelformat 

bearbeiten
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SAFP
Aktuelle Entwicklung



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Aktuell

Aktuell bewirtschaftet der SAFP insgesamt 2.641 Einrichtungen:

o Krankenhäuser:      78

o Ambulante Pflegeeinrichtungen: 1165

o Stationäre Einrichtungen:  1303

o Pflegeschulen:       95



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Aktuell

• der Gesamtfinanzierungsbedarf für das Finanzierungsjahr 

2026 beträgt ca. 374 Millionen Euro

 

• im Freistaat Sachsen befanden sich zum Stand März 2026 ca. 

8.800 Auszubildende in der generalistischen 

Pflegefachausbildung plus ca. 100 Pflegestudierende 



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

aktuelle Schüler / Azubi Zahlen

Aktive Auszubildende / Schüler / Studenten (Stand 23.03.2026)

Ausbildungsjahr 1 Ausbildungsjahr 2 Ausbildungsjahr 3 Summe

Auszubildende 3.437 2.801 2.566 8.804

Schüler 
3.583 2.885 2.472 8.940

Studenten 
58 26 18 102



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP 

Erweiterung statistischer Merkmale 

Ab dem Berichtsjahr 2026 sind folgende zusätzliche gesetzliche statistische 

Merkmale gemäß §22 PflAFinV im Webportal innerhalb der Untersetzung von 

Pflegeschülern anzugeben:

• Staatsangehörigkeit (als Kann-Feld integriert)

• schulische und berufliche Vorbildung (Umsetzung ausstehend)



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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SAFP

Fristen und Termine

• Öffnung des Meldeportals bis Ende Mai 2026 geplant

• Veröffentlichung der Information zur angemessenen 

Ausbildungsvergütung

• Fortlaufende Informationen an alle beteiligten 

Einrichtungen und Pflegeschulen

• Eingabezeitraum für die Planungsmeldungen wird bis zum 

30.06.2026 verlängert



Hauptfarben Abstufungen

Themenfarben Abstufungen

Hintergrund Fond (alternativ)

Hintergrundfarben

85

%

 

65% 35%

Die Farben können Sie mit dem 

Pipettenwerkzeug verwenden.

Das Pipettenwerkzeug finden Sie in 

den jeweiligen Farbauswahlmenüs 

für Schrift, Füllung oder Kontur.
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Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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